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Außervillgraten, am 13.03.2008 

KUNDMACHUNG 
 

Protokollauszug aus der  
GEMEINDERATSSITZUNG VOM 05.03.2008 

 
 
Anträge auf Änderung des Flächenwidmungsplanes,  
1. Gst. 654/17, Lanser Anton, Außervillgraten 92: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den geänderten Flächenwidmungsplan des staatl. bef. u. 
beeid. Ziviltechnikers Dr. Mag. Thomas Kranebitter, Albin Egger-Straße 10, 9900 Lienz, im Bereich 
einer Teilfläche des Grundstückes 654/17 durch vier Wochen hindurch zur allgemeinen Einsichtnahme 
aufzulegen. Die Änderung sieht die Umwidmung im Bereich einer Teilfläche des Grundstückes 
654/17, KG Außervillgraten, von derzeit „Örtlicher Verkehr der Gemeinde“ nach § 53 TROG 2006 in 
künftig „Allgemeines Mischgebiet“ nach § 40.2. TROG 2006, LGBl. 27/2006 vor.  
 
Sollte bis eine Woche nach Ende der Kundmachung keine Stellungnahme von einer hiezu berechtigten 
Person oder Stelle einlangen, beschließt der Gemeinderat ebenfalls einstimmig die Erlassung des 
geänderten Flächenwidmungsplanes für obiges Grundstück. 
 
Anträge auf Änderung des Flächenwidmungsplanes,  
2. Gp. 247/18, 247/19, 247/21, 252, KG Außervillgraten, OSG–Gemeinde–Leiter Helga: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den geänderten Flächenwidmungsplan des staatl. bef. u. 
beeid. Ziviltechnikers Dr. Mag. Thomas Kranebitter, Albin Egger-Straße 10, 9900 Lienz, im Bereich der 
Grundstücke 247/18, 247/19, 247/21 und 252, KG Außervillgraten, durch vier Wochen hindurch zur 
allgemeinen Einsichtnahme aufzulegen. Die Änderung sieht die Umwidmung im Bereich von 
Teilstücken der Grundstücke 247/18, 247/19, 247/21 und 252, KG Außervillgraten, von derzeit 
Freiland nach § 41 in künftig Wohngebiet nach § 38, beide TROG 2006, LGBl. 27/2006 vor.  
 
Sollte bis eine Woche nach Ende der Kundmachung keine Stellungnahme von einer hiezu berechtigten 
Person oder Stelle einlangen, beschließt der Gemeinderat ebenfalls einstimmig die Erlassung des 
geänderten Flächenwidmungsplanes für obige Grundstücke. 
 
Mitgliedschaft beim Osttiroler Kinderbetreuungszentrum: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die vorliegende Vereinbarung vom Verein „O.K.-Zentrum“ zu 
akzeptieren und bis auf weiteres Mitglied beim Osttiroler Kinderbetreuungszentrum zu werden. 
 
Vereinbarung zwischen der Marktgemeinde Sillian, Gemeinden Außer- und Innervillgraten 
betreffend eines gemeinsamen Gewerbegebietes: 
Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat den Grundsatzbeschluss vom 23.05.2007 zur Beteiligung 
der Gemeinde Ausservillgraten an einem gemeinsamen Gewerbegebiet mit den Gemeinden Sillian und 
Innervillgraten in Erinnerung. Zwischenzeitlich wurde eine Vereinbarung ausgearbeitet, die vor 
Weiterleitung zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung in den einzelnen Gemeinden beschlossen 
werden muss. Nach kurzer Beratung erklärt sich der Gemeinderat einstimmig mit der vorliegenden 
Vereinbarung einverstanden. 
 
 
 



 
 
 
 
Pachtvereinbarung Gp. 230, KG Außervillgraten: 
Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat die Pachtvereinbarung zwischen der Gemeinde 
Außervillgraten und Herrn Eichhorner Karl, AV 33, zur Kenntnis. Der Gemeinderat beschließt 
einstimmig, die von der Gemeinde aufgesetzte Pachtvereinbarung für das Grundstück 230 zu 
genehmigen.  
 
Baukostenzuschüsse: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, Perfler Alfred, Außervillgraten 160, € 1.489,98 und Weitlaner 
Harald, Außervillgraten 178, € 2.654,18 an Baukostenzuschuss zu gewähren. 
 
Der Gemeinderat beschließt somit einstimmig, Hofmann Reinhold, Außervillgraten 2, € 9.377,72 als 
Baukostenzuschuss für den Neubau seines abgebrannten Wohn- und Wirtschaftsgebäudes zu 
gewähren. 
 
Beitrag BVD-Impfung: 
Nach eingehender Beratung beschließt der Gemeinderat mit 7 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen, die 
Kosten für die Anschaffung der Ohrmarkenzangen zu übernehmen und den Tierhaltern lt. Liste vom 
Tierarzt den Betrag von € 21,60 letztmalig im Rahmen einer landwirtschaftlichen Förderung zu 
refundieren. 
 
Förderung bei Kanalanschluss: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die einmaligen Kanalanschlussgebühren für Peter Paul 
Fürhapter im Falle eines Anschlusses des Objektes Nr. 67 an die örtliche Abwasserbeseitigungsanlage 
auf 50% zu reduzieren. 
 
Rückbau des Ausschotterungsbeckens Winkeltal/Tilliachboden – 2. Bauabschnitt: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, diesen Punkt auf die Tagesordnung zu setzen und erklärt sich 
zum zweiten ebenfalls einstimmig mit der Verpflichtungserklärung betreffend dem 
Interessentenanteilsleistung von 1/3 der veranschlagten Kosten von € 108.000,00 für den 2. 
Bauabschnitt des Rückbaues Ausschotterungsbecken Tilliachbach einverstanden. 
 
Grundstücksankauf von Leiter Helga: 
Um das Projekt Wohnanlage der OSG Lienz zu verwirklichen, ist Frau Leiter Helga, Außervillgraten 29, 
bereit, die Grundstücke Gp. 247/18, 247/19, 247/21, 252 KG Außervillgraten zu verkaufen. Die 
Osttiroler Gemeinnützige Gesellschaft benötigt für die Errichtung der geplanten Wohnanlage nur einen 
Teil davon, die Restparzelle in der Größe von 428 m² müsste von der Gemeinde oder einem 
Interessenten um € 62,00/m² angekauft werden. Nach kurzer Diskussion beschließt der Gemeinderat 
einstimmig, diesen Punkt auf die Tagesordnung zu setzen. Der Gemeinderat beschließt ebenfalls 
einstimmig, die übrige Fläche von 428 m² zum Preis von € 62,00/m² zu erwerben, sollte sich kein 
konkreter Interessent für die Parzelle nach Anschlag auf der Amtstafel melden. 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
Josef Mair 
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